


 



Zum Buch

Das islamische Recht ist im Westen durch spektakuläre
Todesurteile und drakonische Körperstrafen in Verruf
geraten, ansonsten aber weitgehend unbekannt. Was ist die
Scharia? Was ist eine Fatwa? Kann es im Islam eine
Gleichberechtigung der Geschlechter geben? Diese und
andere Fragen behandelt Mathias Rohe in der ersten
umfassenden Darstellung des islamischen Rechts seit
Jahrzehnten. Für die vorliegende 4. Auflage wurde das
Buch erneut überarbeitet, aktualisiert und erweitert.
Erstmals beschreibt in diesem Buch ein
islamwissenschaftlich geschulter Jurist Entstehung,
Entwicklung und gegenwärtige Ausformung des
islamischen Rechts. Mathias Rohe erläutert die wichtigsten
islamischem Rechtsquellen und Rechtsfindungsmethoden
und schildert in Grundzügen die Regelungsbereiche des
klassischen islamischen Rechts: Ehe- und Familienrecht,
Erbrecht, Vertrags- und Wirtschaftsrecht,
Gesellschaftsrecht, Eigentumsrecht, Strafrecht, Staats- und
Verwaltungsrecht, Fremden- und Völkerrecht. Dabei
kommen auch grundlegende Unterschiede zwischen
Sunniten, Schiiten und anderen Richtungen zur Sprache.
Sein besonderes Augenmerk gilt den Regelungen für
Muslime in einer nichtislamischen Umgebung, vor allem in
Deutschland. Ein Ausblick auf Perspektiven des islamischen
Rechts in einer globalisierten Welt beschließt dieses
anschaulich geschriebene Standardwerk.
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Vorwort

Dieses Buch richtet sich an Muslime ebenso wie an
Angehörige anderer Religionen und Weltanschauungen, an
Juristen, Islamwissenschaftler und Vertreter anderer
Fächer wie auch an interessierte Laien.

Islamisches Recht, oft mit dem Begriff der «Scharia»
gleichgesetzt, wird in der öffentlichen Debatte westlicher
Länder weithin als Gegenpol zum Recht säkularer
Rechtsstaaten und ihren Menschenrechtskonzepten
verstanden. Unter Muslimen sind die Auffassungen
gespalten. Nicht wenige interessieren sich schlicht nicht
für die Materie, solange sie nicht durch konkrete
Lebenssituationen unmittelbar betroffen sind. Andere
betrachten das islamische Recht als Teil ihres Glaubens
und stehen ihm – wenn auch nicht all seinen
Interpretationen und Ausprägungen – grundsätzlich positiv
gegenüber. Wieder andere lehnen es als überholtes
Konstrukt mittelalterlicher Gelehrter ab.

In diesem Spannungsfeld ist es kein leichtes
Unterfangen, aber umso notwendiger, in der gebotenen
wissenschaftlichen Distanz Aussagen über das islamische
Recht zu treffen. Zielsetzung dieses Buchs kann es nicht
sein, zu erklären, wie das islamische Recht als Bestandteil
religiöser Kultur sein soll, welches seine «zutreffenden»
Inhalte sind. Als nicht-muslimischer Wissenschaftler kann
und will sich der Autor keine Kompetenz zu solchen
Aussagen anmaßen. Vielmehr geht es darum, in
modellhafter Weise zu zeigen, wie sich das islamische
Recht nach den Äußerungen muslimischer Gelehrter und
Institutionen sowie nach greifbaren Quellen aus der



Rechtspraxis herausgebildet und entwickelt hat und noch
weiterentwickelt. Dass angesichts einer fast 1400-jährigen
Geschichte in einem Raum von Westafrika bis Polynesien
eine große Vielfalt von Meinungen und
Anwendungsmodalitäten entstanden ist, kann nicht
überraschen. Deshalb sind allzu bündige Aussagen darüber,
was das islamische Recht eigentlich beinhaltet und
ausmacht, mit erheblicher Skepsis zu sehen. Andererseits
löst sich dessen komplexe Materie auch nicht in
Beliebigkeit auf. Seine Struktur soll einen leichten Einstieg
in einzelne Rechtsbereiche bieten und zugleich die
Einbettung des islamischen Rechts in die Rechtsgeschichte
der Welt auf der methodischen Grundlage systemneutraler
Rechtsvergleichung dokumentieren, ohne dessen
Eigenheiten zu verschleifen. Manchen, der nicht mit den
systematischen Grundlagen des Rechts vertraut ist, mag
die Auswahl und Anordnung der einzelnen Themen
irritieren. Das ist jedoch in Kauf zu nehmen: Dies ist nicht
ein Buch über «Scharia» oder «fiqh» (dazu im
Eingangskapitel), sondern über Recht und seine
spezifischen Inhalte, Ausrichtungen und Funktionen. Die
islamische Ritualpraxis wurde deshalb ausgeblendet –
nicht, weil sie weniger wichtig wäre als Rechtsvorschriften,
sondern weil sie nicht hierher gehört. Der Verfasser hat
sich umso leichter zu dieser Eingrenzung entschlossen, als
sie auch im System der islamischen Normenlehre angelegt
ist.

Hauptanliegen dieses Buchs ist es, die wesentlichen
inneren Zusammenhänge des islamischen Rechts –
insbesondere seine Rechtsquellen und
Anwendungsmethoden – transparent zu machen und die
von ihm erfassten charakteristischen Rechtsbereiche in
ihren Konturen und Entwicklungen aufzuzeigen. Im
Unterschied zu manchen anderen Grundlagenwerken liegt
ein Schwerpunkt dieses Buches auf den Entwicklungen der
letzten 200 Jahre. Diese Entwicklungen sind weitgehend



nicht als Bruch mit der Vergangenheit zu verstehen,
sondern als Reaktionen auf weltweit veränderte
Lebensbedingungen. Generalisierungen sind angesichts der
Breite des Themas unvermeidlich. Sie werden dort
vorgenommen, wo deutliche, zeitlich und räumlich
weitreichende Übereinstimmungen in wesentlichen Fragen
festzustellen sind, auch wenn vereinzelt bzw. zu anderen
Zeiten Abweichendes erkennbar ist. Verschiedene für das
islamische Recht der Geschichte und Gegenwart
charakteristische Fragen werden exemplarisch vertieft.
Ausführlich berücksichtigt werden nicht nur die
Weltregionen mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit,
sondern auch in exemplarischen Studien Staaten mit
signifikanten muslimischen Minderheiten. Die
Ausführungen beruhen unter anderem auf Arbeiten und
Recherchen des Verfassers in verschiedenen arabischen
Staaten, der Türkei, Afghanistan, Indien, in verschiedenen
europäischen Staaten und in Kanada. Einzelstudien zu
bestimmten Regionen oder Staaten für bestimmte Zeiten
bleiben weiterhin unerlässlich.

Jahreszahlen werden häufig nach islamischer und
christlicher Zeitrechnung angegeben. Die islamische
Zeitrechnung beginnt im Jahr 622 n. Chr., gerechnet ab der
Auswanderung (Hidschra) Muhammads von Mekka nach
Medina. Das Jahr beinhaltet 12 Mondmonate, so dass sich
innerhalb von 100 Jahren eine Verschiebung gegenüber der
christlichen Zeitrechnung um drei Jahre ergibt. Anfang
2009 hat das Hidschra-Jahr 1430 begonnen.

Im Text wird zur besseren Lesbarkeit und zur
Vermeidung ahistorischer Begriffsbildungen durchgehend
das generische, also nicht geschlechtsspezifische
Maskulinum verwendet.



Vorwort zur vierten Auflage und Dank

Zehn Jahre nach Erscheinen der dritten Auflage dieses
Buches kann der Verfasser diese wesentlich überarbeitete
und erweiterte vierte Auflage vorlegen. Eine Fülle neuer
Werke ist seither erschienen, deren Erkenntnisse hier
eingearbeitet wurden. Weltweit nimmt die
wissenschaftliche Beschäftigung mit dem islamischen
Recht zu, nicht zuletzt in jenen Regionen, in denen dies
ohne Gängelung durch repressive Regimes und politische
Machtansprüche möglich ist. In Deutschland hat die
tiefgründige Forschung und Lehre in diesem Bereich durch
die Einrichtung islamisch-theologischer Studien an
mehreren Universitäten erheblichen Auftrieb erhalten.
Exemplarisch hierfür seien zwei maßstabsbildende
Publikationen von Serdar Kurnaz genannt, der in Berlin
forscht und lehrt: das 2016 erschienene Werk «Methoden
zur Normderivation im islamischen Recht» und der 2017 im
Oxford Journal of Law and Religion erschienene Aufsatz
zum Grundlagenthema «Who is the Lawgiver? The
Hermeneutical Grounds of the Methods of Interpreting
Qur’an and Sunna (istinbāṭ al-aḥkām)».

Weltweite Aufmerksamkeit haben die Gräueltaten des
sogenannten «Islamischen Staats» und anderer
Terrorgruppen in Syrien, im Irak und in Westafrika sowie
der wiedererstarkten Taliban in Afghanistan auf sich
gezogen. Brutale Menschenrechtsverstöße wurden und
werden mit – teils sehr eigenwilligen – Auslegungen des
islamischen Rechts begründet, die indes in erheblichem
Umfang mit Lehren übereinstimmen, die im extrem
intoleranten und aggressiven Wahhabismus saudi-



arabischer Prägung wurzeln. Bemerkenswert ist, dass nicht
nur Andersgläubige, sondern auch Muslime in großer Zahl
zu Opfern dieser Ideologie geworden sind. Hinzu tritt ein
ebenso rücksichts- wie niveauloser Copy-paste-Islam
gewalttätiger Krimineller, die weltweit Terror verbreiten.
Derartige Extreme liefern ebenso wie alte Vorurteile
Nahrung für teils nicht minder gewalttätige Islam- und
Muslimhasser – das größte Massaker auf europäischem
Boden nach dem Zweiten Weltkrieg wurde an Muslimen
begangen. In Deutschland hat die extremistische
Muslimfeindlichkeit mit wesentlichen Teilen der AfD ein
neues politisches Sammelbecken gefunden. Wer sich ein
kenntnis- und gedankenarmes Feindbild Islam oder Scharia
zurechtgelegt hat, lässt sich offenbar ungern durch Fakten
irritieren. Die öffentliche, auch mediale Debatte der letzten
Jahre, zu der auch der Verfasser seinen Beitrag leisten
durfte, hat gezeigt, dass man sich entscheiden muss: Will
man den Islam und sein Normensystem entgegen allen
historischen und gegenwärtigen Erfahrungen als
unveränderliche, durchweg gegen säkular-rechtsstaatliche
Ordnungen gerichtete Größe ansehen, so stört die
Konfrontation mit der Vielfalt und Dynamik dieses Systems.
Ebenso ahistorisch und wissenschaftlich verfehlt ist es,
Rechtssysteme der Vergangenheit an den Maßstäben der
Gegenwart zu messen. Wer ein Buch über das Römische
Recht verfasst und dessen kulturelle Leistungen würdigt,
muss sich nicht fortwährend von aus heutiger Sicht
menschenrechtswidrigen Aspekten wie dem Sklavenrecht
oder patriarchalischer Durchformung distanzieren – solche
Distanz ist selbstverständlich. Nichts anderes gilt für die
wissenschaftliche Aufarbeitung des in mancherlei Hinsicht
vergleichbaren islamischen Rechts.

Umso wichtiger ist eine differenzierte, faktenorientierte
Befassung mit dem komplexen Thema des islamischen
Rechts. Der Verfasser ist begeistert von einer
nachwachsenden Generation von Wissenschaftlern, die sich



diesem Thema mit großem Engagement ohne
oberflächliche Generalisierungen widmen. Sie leisten damit
wesentliche weiterführende Beiträge für das Verständnis
der Materie und ermöglichen so auch einen
gegenwartsbezogenen Umgang mit ihr mit dem Ziel, für
das jede Rechtsordnung stehen muss: Herstellung und
Wahrung eines friedvollen Zusammenlebens in fairem
Interessenausgleich.
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Herrn Dr. Manuchehr Kudratov maßgeblich gefördert hat,
dem ebenfalls großer Dank gebührt. Nicht zuletzt dankt
der Verfasser herzlich der Zentralen Geistlichen
Verwaltung der Muslime der Russischen Föderation und
ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Damir
Mukhetdinov für die Souveränität, die Übersetzung ins
Russische veranlasst zu haben.

Erlangen, im Januar 2022



Einführung
Islam, «Scharia» und Recht



I. Zu diesem Buch

Auch islamisches Recht ist Recht. Diese eigentlich
selbstverständliche Aussage soll unterstreichen, dass es in
Geschichte und Gegenwart über alle Kulturgrenzen hinweg
vergleichbare Funktionen von Rechtsordnungen gibt, bei
allen Unterschieden in Einzelheiten. Dies gilt unabhängig
davon, ob eine einschlägige rechtstheoretische Debatte
geführt wird oder nicht. Streben nach Gerechtigkeit ist
Leitmotiv aller Rechtsordnungen. Sie verstehen sich zum
einen als gesellschaftliches Leitbild. Die in ihnen
enthaltenen Gerechtigkeitsvorstellungen sollen Maßstäbe
setzen. Insoweit gibt es Unterschiede zwischen religiös
ausgerichteten und säkularen Rechtsordnungen; erstere
enthalten auch eine transzendente, jenseitsbezogene
Dimension. Zudem können sich die Inhalte dessen, was für
«gerecht» gehalten wird, in erheblichem Umfang nach Zeit,
Ort und Kultur unterscheiden.

Zumindest ebenso bedeutsam ist aber die Funktion des
Rechts als Mechanismus für die Regelung
zwischenmenschlicher Beziehungen, für
Interessenausgleich (zum Beispiel im Vertragsrecht) und
Schutz vor Übergriffen (zum Beispiel im Strafrecht und im
zivilen Deliktsrecht; beides war lange Zeit kaum getrennt).
Hier werden Aspekte wie die einheitliche Anwendung von
Rechtsregeln auf alle von ihnen erfassten Situationen und
allgemeiner die Durchsetzung einer Friedensordnung im
zwischenmenschlichen Bereich wie auch in größeren
politischen Einheiten bedeutsam. Solches kann nur
gelingen, wenn die anzuwendenden Regeln einen gewissen
Abstraktionsgrad haben, also über die Anwendbarkeit auf
einen bestimmten Einzelfall hinausreichen. Das gilt
unabhängig davon, ob eine Rechtsordnung eher auf mehr


